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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Auch Schätzungsergebnisse unterliegen der P:icht zur Begründung (vgl. zuletzt etwa das hg. Erkenntnis vom 28.

Februar 2012, 2009/15/0181). Weiters ist bei der Schätzung von Besteuerungsgrundlagen das Parteiengehör zu

wahren (vgl. z.B. Ritz, BAO4, § 184 Tz 20f, mwN).Auch Schätzungsergebnisse unterliegen der P:icht zur Begründung

vergleiche zuletzt etwa das hg. Erkenntnis vom 28. Februar 2012, 2009/15/0181). Weiters ist bei der Schätzung von

Besteuerungsgrundlagen das Parteiengehör zu wahren vergleiche z.B. Ritz, BAO4, Paragraph 184, Tz 20f, mwN).
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